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In Eeantwcrtung einer von de~ AbgcDr&T 0 n 0 i a und Genossen 

eingebrachten Anfrage, betreffend die soziale Betreuung der osterreichisahen 

JungakadGmiker, insbesondere die Unterstützung der studentischen KrankGnhilfe, 

teilt Bundesminister für soziale Verwaltung M a 1 s e 1 folgendes mit: 

Die "Österrcichische Hochschülorschaft" hat nach § 2 des Hooh

schülerschaftsgesetzes vom l2.Juli 1950, BGEl.Nr.174, bestimmte in § 2 

dieses Gesetzes aufgozähl te Aufgaben 1=',1.1 turoller, sozialer und wirtschaft ... 

licher Art durChzuführen. Eine dieser Aufgaben besteht in der Errichtung 

einer "Krankenfürsorgo l1 "für die Hochschüler. In diese Fürsorge werden 

not~enaigerweisc nur jene Hochschüler einzubeziehen sein, für die nicht 

schon durch die Träger der gesetzlichen Kraill{onvcrsicherung im Wege der 

Familienhilfe für den ICrankheitsfall Vorsorge getroffon ist. 

Die Obsorge für ein ordnungsmässigcs Funktionieren der von der 

I1Österreich5.schen Hochschülerschaft tl durchzuführonden Krankenf"Ürsorge _ im 

vorstehend "angegebenem Umfange obliegt nicht meinem Ressort, sondern dom 

Bundesministerium für Unterricht, dom die Vollziehung des Hochschülerschafts

gesetzes so\"110 die oberste Aufsi cht übor di e Hochschülerschaft und über 

die Durchführung ihrer Aufgabon zusteht. Im Kap.15 (Soziale Verwaltung) 

des Eundesfinanzgesetzes 1952 sind demg~mäss auch keinerlei Mittel für die 

Krankenfürsorge der Hochschülorschaft vorgesehen. Ich bin daher nicht in 

der Lago, dieser Institution irgondwolcho Beträge, auch nicht in Form von 

SUbventionen, zu bewilligen. 

Inwieweit im Budget des Bundesministcriums für Unterricht 

Beträge für die Krankenfürsorge der Hochschülerschaft vorgesehen sind,bzw. 

oh dia Möglichkeit b oateht, dass daa Bundesministerium für Finanzon Mittel 

für diese Institution zur Verfügung stellt, entzieht sich meiner Kenntnis • ..... ~ ... -.... 
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